
40 Jahre Gutachter- und Schlichtungsstelle
Bericht über die Jahre 2006 bis 2016

Dr. iur. Katharina Deppert

Vor 40 Jahren wurde die Gutachter- und 
Schlichtungsstelle der Landesärztekam-
mer Hessen ins Leben gerufen. Aus Aktua-
litätsgründen beschränkt sich der folgen-
de Bericht über ihre Tätigkeit auf die zu-
rückliegenden zehn Jahre.
Wie die Tabelle über die Entwicklung der 
Antragszahlen in den Jahren 2006 bis 
2016 (Abb. 1) zeigt, gibt es zwar eine ge-
wisse Schwankungsbreite; insgesamt ist 
jedoch eine verhältnismäßig hohe Zahl 
von Eingängen in der Gutachter- und 
Schlichtungsstelle, mit steigender Ten-
denz, zu verzeichnen. Dass allein im Jahre 
2016 über 900 auf die Einleitung eines 
Verfahrens vor der Gutachterstelle gerich-
tete Anträge eingingen, spricht für die er-
freuliche Resonanz der Arbeit der Gutach-
terstelle.

Weisungsfrei und unparteiisch

Bei einem Verfahren vor der Gutachter- 
und Schlichtungsstelle werden alle Betei-
ligten und die Versicherung des Arztes 
umfassend über sämtliche Vorgänge und 
über die einzelnen Verfahrensschritte un-
terrichtet. Dazu gehört die Übermittlung 
aller Schreiben, die Anhörung zur Person 
des zu beauftragenden Sachverständi-

gen, die Einsicht in Akten und Kranken-
unterlagen etc. 
Der Grundsatz des „uneingeschränkten 
rechtlichen Gehörs“ bildet das Kernstück 
des Verfahrens, das sich, wie in den maß-
geblichen EU-Richtlinien zu Schlichtungs-
verfahren und in der Satzung der Gutach-
ter- und Schlichtungsstelle festgehalten, 
durch völlige Transparenz auszeichnet. 
Die personelle Aufstellung bietet die Ge-
währ dafür, dass alle diese Voraussetzun-
gen eingehalten werden. In der Gutachter- 
und Schlichtungsstelle arbeiten weisungs-
frei und unparteiisch drei pensionierte 
Richter, die leitende Positionen in der Zivil-
justiz innehatten. In den vergangenen Jah-
ren handelt es sich um ehemalige Vorsit-
zende Richter am Landgericht, am Ober-
landesgericht und am Bundesgerichtshof. 
Die eingehenden Fälle sind dezernatsmä-
ßig auf die drei Juristen aufgeteilt, die für 
die Wahrung des rechtlichen Gehörs und 
die ordnungsgemäße Durchführung der 
Verfahren verantwortlich sind. Sie bearbei-
ten ihre Verfahren von der Antragstellung 
bis zur Beendigung und ordnen alle im Ein-
zelnen zu treffenden Maßnahmen an. Sie 
leiten die wöchentlich stattfindenden 
Kommissionssitzungen und begründen die 
Kommissionsentscheidungen schriftlich.

Da die Beteiligten des Verfahrens und die 
Versicherung des Arztes das Recht auf je-
derzeitige Akteneinsicht haben, ist eine 
Überprüfung durch Außenstehende nicht 
erforderlich. Aus diesem Grund macht es 
keinen Sinn, die Struktur der hiesigen Ver-
fahren durch „Überstülpung“ anderer Ver-
fahrensordnungen zu ändern.
Bei den in Abb. 2 dargestellten, am häu-
figsten beanstandeten ärztlichen Maß-
nahmen handelt es sich in erster Linie um 
durchgeführte Operationen. 
Die Fachgebiete Orthopädie, chirurgische 
und unfallchirurgische Orthopädie sowohl 
im ambulanten wie im stationären Bereich 
waren am häufigsten von einem behaup-
teten Behandlungsfehler betroffen, ge-
folgt von den Gebieten Frauenheilkunde, 
Innere Medizin und Urologie (Abb. 6.1. bis 
6.4.). Die Diagnostik als Fehlerquelle über-
wiegt im ambulanten Bereich. Im statio-
nären Bereich steht, wie nicht anders zu 
erwarten, die Therapie im Mittelpunkt 
(Abb. 7.1. bis 7.4.).
Der Anteil der bestätigten Behandlungs-
fehler ist während des gesamten Zeit-
raums annähernd gleich geblieben und 
beträgt jeweils knapp 25 Prozent (%), 
vgl. Abb. 3. Die meisten Beanstandun-
gen, die zur Antragstellung führten, la-

Abb. 2

Abb. 1: Entwicklung der Antragszah-
len in Hessen (2006–2016)
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gen auf orthopädischem Gebiet (Abb. 4). 
Bei den Behandlungsarten hat sich zwi-
schen 2006 und 2016 eine gewisse Ver-
schiebung auf den ambulanten Bereich 
ergeben (Abb. 5, siehe S. 616). Sie be-
ruht darauf, dass sich die Zahl der im am-
bulanten Bereich vorgenommenen Ein-
griffe erhöht hat.

Wann liegt ein haftungsbegrün-
dender Behandlungsfehler vor?

Über die Frage, ob ein haftungsbegrün-
dender Behandlungsfehler vorliegt, haben 
die Juristen nach Aktenlage auf Grundlage 
der Ausführungen in den eingeholten 
Sachverständigengutachten, denen even-
tuell eine persönliche Untersuchung des 
Patienten zugrunde liegt, zu befinden. Da-
bei ist – anders als im Strafverfahren – ein 
objektiver Maßstab anzulegen. Der Ver-
schuldensvorwurf richtet sich danach, ob 
der objektive Standard des Fachgebietes 
des Arztes eingehalten wurde. Ist dieser 
Standard nicht gewahrt, liegt ein Fehler 
vor. Den Arzt trifft sodann aus dem mit 
dem Patienten bestehenden Dienstver-
trag (vgl. § 630 b des Bürgerlichen Ge-
setzbuches, BGB) die Verantwortung für 
die Folgen, die auf dem Fehler beruhen. 

Die gelegentlich geäußerte Meinung, es 
müsse ein grober Fehler vorliegen, ist 
nicht zutreffend.
Für die Entscheidung, dass ein gesund-
heitlicher Nachteil auf dem festgestellten 
Fehlverhalten des Arztes beruht, ist nach 
§ 286 Zivilprozessordnung (ZPO) die vol-
le (richterliche) Überzeugung nötig. Be-
strebungen, eine überwiegende Wahr-
scheinlichkeit als ausreichend für die An-
nahme eines Fehlverhaltens gelten zu las-
sen oder grundsätzlich eine Beweismaß-
reduzierung zuzulassen, sind bei der Ver-
abschiedung des Patientenrechtegeset-

zes vom 20. Februar 2013 nicht erfolg-
reich gewesen.
Für die erforderlichen Nachweise bedarf 
es allerdings keines naturwissenschaftli-
chen Beweises. Es genügt ein für das prak-
tische Leben brauchbarer Grad von Ge-
wissheit, der Zweifeln Schweigen gebie-
tet, ohne sie völlig auszuschließen. 
Bei der Frage der Verantwortlichkeit des 
Arztes für die Folgen eines Behandlungs-
fehlers werden die bereits von der Recht-
sprechung erarbeiteten, von dem Gesetz-
geber übernommenen Beweiserleichterun-
gen berücksichtigt. Insbesondere wird hier 
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überprüft, ob der Fehler des Arztes als 
grob zu bewerten ist (vgl. § 630 h Abs. 5 
Satz 1 BGB). Zu dieser Frage erhält der 
Patient eine Stellungnahme in der Ent-
scheidung der Gutachter- und Schlich-
tungsstelle, ebenso zu möglichen Befund-
erhebungsfehlern (§ 630 h Abs. 5 Satz 2 
BGB). Erörtert werden des Weiteren Ver-
stöße gegen die Dokumentationspflicht 
und deren Auswirkungen auf den Beweis 
für eine Nichtdurchführung medizinisch 
gebotener Maßnahmen (§ 630 h Abs. 3 
BGB). Verletzungen von Aufklärungs-
pflichten gewinnen eine zunehmende Be-
deutung bei der Entscheidung über 
Pflichtverletzungen. 

Immer mehr Verfahren 

Die Zahl der Kommissionsverfahren, die 
eine erneute Überprüfung der Vorwürfe 
ermöglichen, hat im Zeitraum von 2006 
bis 2016 erheblich zugenommen. Gegen 
ein Gutachten können die Beteiligten ei-
nen Antrag auf Kommissionsentschei-
dung stellen. In der Hälfte der eingehol-
ten Gutachten wurde ein Antrag auf 
Überprüfung durch die Kommission ge-
stellt, die aus einem Juristen und mindes-
tens zwei an der Gutachtenerstattung 
nicht beteiligten Sachverständigen aus 
dem Fachgebiet des beteiligten Arztes 
besteht; der Gutachter selbst ist nicht 
stimmberechtigt. Im Jahre 2016 wurden 
294 Kommissionsverfahren durchge-
führt, die mit einer Kommissionsent-
scheidung endeten.

Dr. iur. Katharina Deppert
Vors. Richterin am BGH a. D.,

Vorsitzende der 
Gutachter- und Schlichtungsstelle 

der LÄKH

Abb. 6.1

Abb. 6.3
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Die Tätigkeitsberichte der Gutachter- 
und Schlichtungsstelle werden jährlich 
auf der Website der Landesärztekam-
mer eingestellt. Aufgrund eines Präsi-
diumsbeschlusses erscheinen die Tä-
tigkeitsberichte der Landesärztekam-
mer Hessen in gedruckter Form am En-
de einer Legislaturperiode als Beilage 
des Hessischen Ärzteblatt.
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